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170 ökumenischer Sicht 1im Blick auf die Einheit
recht wird unNns eın Werk geschenkt, das ın

Zwingli-Verlag. Zürich 1960
98 der Kirche geschrieben allgemeine Auf-

Zusammen mi1t den kath Mitarbeitern merksamkeit verdient. Die Grundfragen
Braun, Bucher, Egloff Kunz, nach dem Verhältnis vVvon Theologie und

Recht, der Abgrenzung des kirchlichen VOKaufmann und den Theologen weltlichen echt und VOoO Finfluß staat-JL Leuba, Grebel, Blanke, licher Macht werden DNEU gestellt. DadurchP. Vogelsanger, Meyer geben uns die
dafß Wolft sich nicht darauf beschränkt, eineHerausgeber dieses Buches Einblick ın die

praktische ökumenische Arbeit, hauptsäch- Darstellung dessen geben, Was ist, SO1]1-

lich In der Schweiz. Den ökumenischen ern Anregung oibt ın Fragen, die gerade
Dienst der Tau stellt Bebie-Wintsch dar. 1m Zeitalter der kirchlichen Zusammen-
Die Verfasser tragen die Erkennt- schlüsse Neu durchdacht werden mussen,

sind In dem Werk Dokumentation undn1sSse, die 1m theologischen Gespräch der Ausblick In oglücklicher Weise vereinigt.beiden großen Konfessionen WOT-
Im Band werden die Grundlagen ürden sind, in vorbildlicher Weise O; daß

das rechte Verständnis des Kirchenrechtesinnerlich aufgeschlossene Christen Ss1e gut
aufnehmen und mit Gewinn verarbeiten gelegt, die verschiedenen Erscheinungs{for-
können. INnen der Kirche „1N theologischer Existenz“,

Dies Gemeinschaftswerk ist hervorragend 1B soziologischer Sicht“, „1m politischen
geeignet, die interkonfessionellen Gesprächs- Raum“”“ aufgezeigt und ıne Darstellung der
kreise hin und her 1mM Land befruchten, Kirchenrechtsgeschichte Von der Ordnung

der Urgemeinde bis ZUTr Reformationszeitdie zuverlässig und doch allgemeinverständ- gegeben. In einem weiteren Abschnitt wirdlich unterrichtet sein wollen. Besonders
das katholische Kirchenrecht behandelt Demempfohlen se1l die Lektüre allen Pastoren,

Lehrern nd Mitarbeitern der Kirche, die evangelischen Kirchenrecht (Ius Ecclesia-
genoötig sind, sich mit den Fragen 7zwischen sticum Protestantium) ist der I1 Band DEr
den Kirchen auseinanderzusetzen. Der Re- widmet: ihm ist ein umfangreiches und
spekt VOT der Wahrheit des Bekenntnisses sorgfältig redigiertes Quellen-, Namen- und
und die Liebe, die den anderen nicht sich Sachregister angefügt. Wie ohl auf keinem

anderen Wissenschaftsgebiet gewinnt manselbst überläßt, sind in allen Beiträgen das rechte Verständnis für das Kirchenrechtkräftig spürbar. nicht hne Kenntnis seiner Geschichte. Dember die Kontroversfragen hinaus stellt
der Beitrag Von Kunz uns gemeinsam Verfasser muß Na  —, daher besonders für
miıtten in die erregende Verwandlung die zusammenhängende, stellenweise dra-

elit hinein. Was heißt Glaube matische Schilderung der geschichtlichen
ott für den Menschen 1im Zeitalter der Entwicklung bis ın die jüngste Zeit, auch

die der Sökumenischen Entwicklung, dank-Technokratie, der Völkervermischung und
bar se1ln, ann ber auch für das stete Zu-der Kosmonautik? Hier geht es einen rückgehen auf die theologischen und histo-Geist des ökumenischen „SYMPJA-

thein  “ rischen Grundlagen bei der Behandlung der
Möchten die 1ler gegebenen Anregungen einzelnen Themen, ob 65 sich Fragen

azu helfen, daß WITr nicht Ur miteinander des Gottesdienstes der des Eherechtes, des
reden (hoffentlich geschieht wenigstens das Verhältnisses Von Gemeinde und Amt der
endlich allerwärts!), sondern uns gegensel- der Ordnung des Amtes handelt.

Besondere Beachtung verdient der Ab-t1g und den Menschen 1n der Welt helfen, schnitt „Rechtsquellen und Rechtslehre“als Christen leben Reinhard Mumm (Kapitel und E73; 1n dem Wolft noch e1n-
Erik Wolf, Ordnung der Kirche. Lehr- und mal auf die 1m 1. Teil des Werkes behan-

Handbuch des Kirchenrechts auf Söku-
menischer Basis. Vittorio Klostermann.

delte Frage nach dem Wesen des Rechtes
eingeht. Für ih; sind Theologie und echt

Frankfurt eil AN 1—339 1960, keine Gegensätze.eil 11 (Schluß des Werkes, 41—9832) Das Kirchenrecht ist „eine Funktion kirch-
1961 art Bd. I 27.50; Bd. II licher Existenz und der Übergang aus dem
43.50; geb In einem Band 78.50 Bereich der menschlichen Ordnung ıIn den
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